
Beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 31.März 2016           Der Vorstand 
Gültig ab: 01. Januar 2016                     

 

Beitragsordnung des SV Hardt e.V. 1981 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur 
Entrichtung von Beiträgen an den Verein. 

2. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

3. Der jährliche Beitrag an den Verein beträgt: 

a) Schüler und Jugendliche bis 26 Jahre             € 24,00  

b) Erwachsene über 26 Jahre             € 45,00 

c) Familienbeitrag (einschließlich aller Kinder bis 21 Jahre 

auf Antrag) 

            € 65,00  

d) Ehrenmitglieder kostenlos 

e) außerordentliche Mitglieder nach Vereinbarung 

4. Der Antrag auf Änderung der Beitragshöhe ist mit entsprechenden Nachweisen 
dem Kassier vorzulegen. Anschriftenwechsel bitte umgehend mitteilen. 

5. Bei Mitgliedern die am Lastschriftverfahren teilnehmen, wird der aktuell gültige 
Jahresbeitrag zum 1. Juli eines jeden Jahres mittels SEPA-Lastschriftverfahren 
von dem dem Verein bekannten Konto abgebucht. Kontoänderungen sind dem 
Verein schriftlich mitzuteilen. Das Beitragskonto des Vereins lautet: 

 
Genossenschaftsbank Wolfschlugen 
IBAN:   DE51 6126 2258 0010 3770 00 
BIC:   GENODES1WLF 

Bei Mitgliedern die nach dem 30.06. in den Verein eintreten, wird der anteilige 
Mitgliedsbeitrag nach dem Eintritt mittels SEPA Lastschriftverfahren von dem 
dem Verein bekannten Konto eingezogen. 

6. Im Beitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes 
(WLSB) inbegriffen. 

7. Mitglieder, die bisher am Abbuchungsverfahren nicht teilgenommen haben, ent-
richten ihre Beiträge bis spätestens Juli auf das o.a. Konto. Bei Mahnungen kön-
nen Mahngebühren erhoben werden. 

8. Bei Vereinseintritt bis zum 30. Juni ist der volle Beitrag, ab 1. Juli der halbe Beitrag 
zu entrichten. 

9. Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss ge-
genüber dem Vorstand bis zum 30. November schriftlich erklärt werden. 

10. Die Mitgliederversammlung kann zur Deckung der Mehrausgaben für einzelne Ab-
teilungen Zusatzbeiträge erheben. Sie sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Ab-
teilung bekannt zu geben. 

11. Die durch die Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge treten zum 1. Januar 
eines jeden Jahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst wird. Die Mitgliederver-
sammlung kann durch Beschluss einen anderen Termin festsetzen. 

12. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personenge-
schützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz ge-
speichert. 

 


